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Leistungsnachweise im Schuljahr 2022/23  

 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
mit diesem Elternbrief möchten wir Ihnen einen Überblick über die in den ver-
schiedenen Fächern und Jahrgangsstufen geforderten Leistungsnachweise ge-
ben. 
 
Es werden große und kleine Leistungsnachweise unterschieden, wobei es große 
Leistungsnachweise in den Klassen 5 bis 10 nur in den Kernfächern gibt. 
 
Große Leistungsnachweise in den Jahrgangsstufen 5 -  10:  
 

Fach Klassen   
Deutsch 5 

 
6 

3 Schulaufgaben und 1 Sprachtest mit Textver-
ständnisaufgaben (Modus-Maßnahme) 
4 Schulaufgaben  

 7 
8 

4 Schulaufgaben 
4 Schulaufgaben 

 9 2 Schulaufgaben und eine Debatte (Modus-
Maßnahme) 

 10/10+ 
10x, 10y 

3 Schulaufgaben 
4 Schulaufgaben 

Englisch 5 
6 
7 
8 

4 Schulaufgaben 
4 Schulaufgaben  
3 schriftliche Schulaufgaben, 1 mündliche 
3 Schulaufgaben 

 9 2 schriftliche Schulaufgaben, 1 mündliche 
 10/10+ 

10x, 10y 
3 Schulaufgaben 
3 schriftliche Schulaufgaben, 1 mündliche 

Latein 6, 7, 8 4 Schulaufgaben 
 9 

10/10+ 
3 Schulaufgaben 
3 Schulaufgaben 

Französisch 6, 7 4 Schulaufgaben 
 8 3 schriftliche Schulaufgaben, 1 mündliche  
 9 

10/10+ 
10x  

3 schriftliche Schulaufgaben 
2 schriftliche Schulaufgaben, 1 mündliche 
3 schriftliche Schulaufgaben, 1 mündliche 

Spanisch 8 4 Schulaufgaben  
 9 

10 
10x, 10y 

3 schriftliche Schulaufgaben, 1 mündliche 
3 schriftliche Schulaufgaben 
4 Schulaufgaben 

Mathematik 5, 6, 7 
8 
9 

4 Schulaufgaben 
3 Schulaufgaben 
4 Schulaufgaben 

 10/10+ 
10x, 10y 

3 Schulaufgaben 
4 Schulaufgaben 

Physik 8, 9, 10 2 Schulaufgaben 
Chemie (NTG) 8, 9, 10 2 Schulaufgaben 
Wirtschaft/Recht 
(WSG-W) 

8, 9, 10 2 Schulaufgaben 
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In den Jahrgangsstufen 11 und 12  wird grundsätzlich in jedem Fach in allen 
Ausbildungsabschnitten eine Schulaufgabe geschrieben. In den modernen 
Fremdsprachen wird eine Schulaufgabe in der Jahrgangsstufe 11 in mündlicher 
Form abgehalten. 
 
 
Kleine Leistungsnachweise in den Jahrgangsstufen 5 - 12:  
 

Kurzarbeiten:   schriftlich, angekündigt; Inhalte der maximal 10 letzten Stunden 

• Jahrgangsstufe 9 und 10 (SG und WWG) : in Chemie 2 KA pro Schuljahr  
• Jahrgangsstufe 10:  in Musik 1 KA während des 1.Halbjahres 

 
Stegreifaufgaben:  unangekündigt; Inhalte der letzten zwei Stunden 

In allen Jahrgangsstufen wird eine Teilnahme an einer Stegreifaufgabe nicht 
verlangt, wenn die Schülerin bzw. der Schüler die unmittelbar vorangehende 
Stunde gefehlt hat. Falls Schülerinnen und Schüler in der vorletzten relevan-
ten Stunde gefehlt haben, entscheiden die Lehrkräfte in pädagogischer Ver-
antwortung, ob die Stegreifaufgabe mitzuschreiben ist. 

 
Sonstige angekündigte kleine schriftliche Leistungs nachweise (AKL):  

Umfang, Gewichtung und ggf. Nachschreibpflicht bei Krankheit werden von 
den jeweiligen Fachlehrkräften nach pädagogischem Ermessen festgelegt 
und den Klassen mitgeteilt. 

 
Bayerischer zentraler Leistungstest:   

Der zentrale Jahrgangsstufentest in den Jahrgangsstufen 6 (Deutsch), 7 
(Englisch), 8 (Deutsch, Mathematik) sowie in der Jahrgangsstufe 10 (Eng-
lisch, Mathematik) hat bereits stattgefunden. Die Ergebnisse gehen jeweils als 
kleiner Leistungsnachweis in die Zeugnisnote ein. 

 
Praktische und mündliche Leistungen:  

Sie umfassen z.B. Unterrichtsbeiträge, Rechenschaftsablagen, Referate, 
Arbeiten im Fach Kunst etc.  
Die Art, Anzahl und Gewichtung der kleinen Leistungsnachweise liegt weit-
gehend im pädagogischen Ermessen der einzelnen Lehrkräfte. Es werden 
aber pro Halbjahr grundsätzlich mindestens zwei kleine Leistungsnachweise 
eingefordert, davon mindestens eine echte mündliche Leistung. Zu beach-
ten ist dabei, dass in Vorrückungsfächern, in denen es nur kleine Leistungs-
nachweise gibt, im Schuljahr mindestens zwei schriftliche und zwei mündli-
che gefordert werden. Im Fach Kunst können praktische Leistungen als Er-
satz für schriftliche und mündliche Leistungsnachweise, im Fach Musik nur 
als Ersatz für mündliche Leistungsnachweise gefordert werden. 
 

 

In den Jahrgangsstufen 5 bis 10 soll an Tagen mit Schulaufgaben grundsätzlich 
keine Stegreifaufgabe gehalten werden (Ausnahmen in besonderen Fällen sind 
jedoch möglich). 
 

In den Jahrgangsstufen 11 und 12 sind an Tagen mit Schulaufgaben von den 
Schülerinnen und Schülern Stegreifaufgaben grundsätzlich mitzuschreiben. 
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Damit Sie sich über den Leistungsstand Ihrer Tochter/Ihres Sohnes informieren 
können, geben wir den Schülern die schriftlichen Leistungsnachweise (Schul-
aufgaben, Kurzarbeiten, Stegreifaufgaben etc.) mit nach Hause. Diese müssen 
jedoch innerhalb einer Woche wieder an die betreffe nde Lehrkraft zurück-
gegeben werden.  Um sicher zu gehen, dass Sie über „unerfreuliche“ L eis-
tungen (Note 5 oder 6) Ihrer Kinder informiert sind , bitte ich Sie, diese Ar-
beiten zu unterschreiben (dies gilt nur für minderjährige Schüler). Bei Fragen 
oder Beschwerden im Zusammenhang mit Leistungsnachweisen wenden Sie 
sich bitte immer zuerst an die betreffende Lehrkraft. 
 
Versäumnis von schriftlichen Leistungserhebungen 
Fehlt ein Schüler bei einer angekündigten schriftlichen Leistungserhebung 
(Schulaufgabe, Kurzarbeit, Jahrgangsstufentest, Ersatzprüfung etc.), muss eine 
Entschuldigung vorgelegt werden. In bestimmten Fällen kann auch auf die Vor-
lage eines ärztlichen Zeugnisses („Attest“) bestanden werden. Liegt keine aus-
reichende Entschuldigung vor, so gilt dies als unentschuldigtes Fehlen und die 
Arbeit wird mit der Note 6 bewertet! Auf jeden Fall muss die Schule in allen 
Jahrgangsstufen vor Unterrichtsbeginn von der Erkrankung der Schülerin/des 
Schülers informiert werden. 
Insbesondere in den Jahrgangsstufen 11 und 12 wird bei zu häufigen Absen-
zen oder auffälligen Versäumnissen von Leistungsnachweisen eine Attestpflicht 
verhängt. Wird dann ein Leistungsnachweis versäumt, muss die ärztliche Be-
scheinigung innerhalb von 10 Tagen der Schule vorgelegt werden, ansonsten 
wird die Leistungserhebung mit 0 Punkten bewertet. 
 

Mit freundlichen Grüßen  

 

gez. 

 

Wolfgang Meier, OStD 
(Schulleiter) 


